
ZUSATZKRITERIEN

ZUR VERLEIHUNG DER EHRENNADEL DER

DEUTSCHEN JUGENDFEUERWEHR IN G O L D
____________________________________________________________________________

Gema ö Beschluö der Kreis- und Stadt-Jugendfeuerwehrwartetagung vom 19.-20.11.88 in Hilders/Rhon
wird folgende Festlegung getroffen:

Die Ehrennadel ist nur an Feuerwehrangehorige zu verleihen !

1. Fur Jugendfeuerwehrwarte

1.1 Mindestens 10 Jahre Jugendfeuerwehrwart (Gesamtta tigkeit).
1.2 Gleichzeitig mindestens 5 Jahre als Funktionstra ger auf Gemeinde-, Stadt-,

Kreis-, Landes- oder Bundesebene ta tig sein.
1.3 Muü im Besitz des Jugendgruppenleiterausweises sein.
1.4 Fachliche Qualifikation nach dem Brandschutzhilfeleistungsgesetz Hessen.
1.5 Mindestens Teilnahme an drei Neigungs-Lehrga ngen am Jugendfeuerwehraus-

bildungszentrum Marburg-Cappel.
1.6 Muü erfolgreiche Jugendarbeit im Sinne des Bildungspapieres der Deutschen Ju-

gendfeuerwehr geleistet haben bzw. leisten.

2. Fur Stadt- oder Gemeinde-Jugendfeuerwehrwarte

2.1 Mindestens 10 Jahre Stadt- oder Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart.
2.2 Siehe 1.3 - 1.6

3. Fur Kreis- bzw. Stadt-Jugendfeuerwehrwarte

3.1 Mindestens 8 Jahre Kreis- oder Stadt-Jugendfeuerwehrwart.
3.2 Siehe 1.3 - 1.6
3.3 Erfolgreiche Jugendarbeit auf Kreis- bzw. Stadtebene.
3.4 Mindestens 90 % Teilnahme an den Aktivita ten der Hessischen- oder Deutschen  

Jugendfeuerwehrtagen.

4. Fur Funktionstra ger in Vorsta nden und Ausschussen

4.1 Mindestens 10 Jahre Funktionstra ger.
4.2 Siehe Punkte 1.3 - 1.6.
4.3 Mindestens 4malige aktive Teilnahme an Hessischen- oder Deutschen Jugend-

feuerwehrtagen. Sie mussen in ihrer Funktion ausdauernde, hervorragende Mit-
arbeit leisten.

Hilders, den 20.11.1988


